
Verkehrsberuhigter Bereich 
 

Der "Verkehrsberuhigte Bereich" ist eine Mischverkehrsfläche eigener Art, der keine Fahrbahn oder 
Gehwege besitzt - gewünscht ist ein friedliches, verkehrssicheres Nebeneinander.  
 

 
 

1. Fußgänger dürfen die Straße in ihrer ganzen Breite benutzen; Kinderspiele sind überall erlaubt. 
Es muss sich jedoch um wirkliche Kinder (bis 14 Jahre) und wirkliche Kinderspiele, wie zum 
Beispiel Dreiradfahren, Ballfangspiele oder ähnliches handeln. Aufbauten (Tore, Korbständer, 
Absperrungen) oder Spiele von Jugendlichen sind dagegen nicht erlaubt. Auch Spiele, die für die 
anderen Verkehrsteilnehmer gefährlich werden könnten, sind nach gängiger Rechtsmeinung nicht 
gestattet. 

2. Der Fahrzeugverkehr muss Schrittgeschwindigkeit (4 -7 km/h) einhalten. Dies gilt natürlich auch 
für Radfahrer. 

3. Die Fahrzeugführer dürfen die Fußgänger weder gefährden noch behindern; wenn nötig müssen 
sie warten. 

4. Die Fußgänger dürfen den Fahrverkehr nicht unnötig behindern. 
5. Das Parken ist außerhalb der dafür gekennzeichneten Flächen unzulässig. Das Halten zum Ein- 

und Aussteigen und zum Be- und Entladen ist außerhalb der gekennzeichneten Flächen zulässig, 
sofern andere nicht behindert werden. 

6. Wer aus einem verkehrsberuhigten Bereich auf die Straße einfahren will, hat sich dabei so zu 
verhalten, dass eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist. Er hat keine 
Vorfahrt. 
 

 


